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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Gesetz vom 

22.12.2025 (BGBl. I S. 348) m.W.v. 23.12.2025 geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, S.  357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 18. März 2025 (GBl. 2025 Nr. 25) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Gesetz 

vom 03.07.2023 (BGBl. I S. 176) m.W.v. 07.07.2023 geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist. 
 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am  

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am  

3. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am  

4. Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB,  

Behördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB  

 

 

 4.1 Bekanntmachung am  

 4.2 Auslegungsfrist/Behördenbeteiligung  vom   bis  

5. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am  

6. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

 

Zur Beurkundung 

Edingen-Neckarhausen, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Bürgermeister

https://dejure.org/BGBl/2023/BGBl._I_S._176
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen Festsetzungen und baurecht-

lichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten 

Art enthalten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 WA – Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Allgemein zulässige Nutzungen (§ 4 Abs. 2 BauNVO): 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

Von den Ausnahmen gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO  

- sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO) allgemein 

zulässig (§ 1 Abs. 6 BauNVO)  

- werden die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 

Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplans (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

1.2 WB – Besonderes Wohngebiet (§ 4a BauNVO) 

Allgemein zulässige Nutzungen (§ 4a Abs. 2 BauNVO): 

- Wohngebäude 

- Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Schank- und Speisewirtschaften 

- Sonstige Gewerbebetriebe  

- Geschäfts- und Bürogebäude 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

Nicht zulässige Nutzungen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO): 

Es wird festgesetzt, dass alle ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des 

Bebauungsplans werden und somit unzulässig sind. 

- Anlagen für zentrale Einrichtungen der Verwaltung 
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- Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres 

Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind 

- Tankstellen. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16-21a BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Grundflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

Eine Überschreitung der Kappungsgrenze der GRZ von 0,8 nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO 

ist durch Grundflächen von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch 

die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer GRZ von 0,9 zulässig. Die 

Dächer der Tiefgaragen sind extensiv zu begrünen. 

2.2 GFZ - Geschossflächenzahl 

Geschossflächenzahl entsprechend Planeintrag. 

2.3 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch die Bezugshöhe (B) entsprechend Planeintrag 

festgesetzt. Diese bemisst sich durch die bestehende Straßenoberkante in der Grund-

stücksmitte, gemessen am Straßenrand der Hauptstraße im WA bzw. der Grenzhöfer 

Straße im WB, gemäß Planeintrag. 

Die Bezugshöhe (B) ist nicht mit der Erdgeschossfußbodenhöhe oder der Fußbodenhöhe 

zu verwechseln. Diese dürfen abweichend von der Bezugshöhe festgelegt werden, sofern 

dabei die maximal zulässige Trauf- und Firsthöhe nicht überschritten werden. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen 

Die maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen bestimmt sich durch maximale Trauf-

höhen (TH) und maximale Firsthöhen (FH) entsprechend Planeintrag.  

Als unterer Bezugspunkt für die TH und FH gilt die festgesetzte Bezugshöhe (B) in m ü. 

NN.  

Der obere Bezugspunkt für die TH ist der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. 

Im an die Hauptstraße angrenzenden Bereich des WA (Abgrenzung s. Ziffer 2.8 der Le-

gende) werden differenziert je eine Traufhöhe in Richtung der Hauptstraße (TH1) und 

eine Traufhöhe in Richtung der WA-Fläche im Geltungsbereich (Innenhof) (TH2) festge-

setzt. 

Der obere Bezugspunkt für die FH ist der First, also der oberste Punkt der Dachkonstruk-

tion. 
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Erläuterungsskizze: 

 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

chen und Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a = abweichende Bauweise: Eine Grenzbebauung ist an der nordwestlichen Grenze des 

Geltungsbereichs (Flst. 148) zulässig. 

o = offene Bauweise  

3.2 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren und nicht überbaubaren Flächen bestimmen sich durch Baugrenzen 

entsprechend Planeintrag.  

3.3 Stellung der baulichen Anlagen 

Firstrichtung gemäß Planeintrag. 

4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze, Carports und Garagen 

Stellplätze und Carports sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

che sowie innerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und Carports zulässig. 
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Carports sind als überdachte Stellplätze auszuführen, die an höchstens einer Seite eine 

Wand haben. 

4.2 Tiefgaragen 

Tiefgaragen sind innerhalb der Baugrenzen für das UG allgemein zulässig.  

4.3 Nebenanlagen 

Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen ist je Baugrundstück ein Nebengebäude 

bis maximal 20 m³ Bruttorauminhalt zulässig. 

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB) 

5.1 Oberflächenbefestigung 

Pkw-Stellplätze, ebenerdige Zufahrten, Hauszugänge, Garagenvorplätze, Terrassen sowie 

Geh- und Fußwege sind so anzulegen, dass das Niederschlagswasser versickern kann (z.B. 

Rasengittersteine, Rasenpflaster, Schotterrasen, wasserdurchlässige Pflasterung o. ä.). 

Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen. 

5.2 Ausschluss unbeschichteter metallischer Dacheindeckungen und Fassaden-

verkleidungen 

Unbeschichtete metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen sind unzu-

lässig. 

5.3 Beleuchtung des Gebiets 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Straßen- und Wegbeleuchtung mit insek-

tenschonenden Lampen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es 

sind Leuchten zu wählen, die das Licht gerichtet nach unten abstrahlen und kein Streu-

licht erzeugen.  

5.4 Verbesserung des örtlichen Kleinklimas 

Die Freiflächen des Baugrundstücks sind – außer im Traufbereich der Gebäude bis max. 

0,5 m Breite – unversiegelt zu belassen, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten, 

soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendungen benötigt werden. 

Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage 

von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.  
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6. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädli-

chen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Auf Grundlage der schalltechnischen Untersuchung des Ingenieurbüros AFRY Deutsch-

land GmbH vom Februar 2026 werden die nachfolgenden passiven Schallschutzmaßnah-

men festgesetzt. Dabei gelten die Festsetzungen auch dann, wenn die tatsächlich 

ausgeführten Fassaden hinter den eingetragenen Baugrenzen zurückbleiben sollten: 

6.1 Schalldämm-Maße der Außenbauteile 

Die Anforderungen an die Luftschalldämmung der Außenbauteile ergeben sich aus der 

DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Ausgabe Januar 

2018. Dabei wird das erforderliche bewertete Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außen-

bauteile in Abhängigkeit der im Bebauungsplan (Ziffer 8.5 der Legende) dargestellten 

maßgeblichen Außenlärmpegels La der jeweiligen Fassade und der unterschiedlichen 

Raumarten bestimmt. 

Ab einem La ≥ 70 dB(A) sind durch geeignete Grundrissgestaltung Wohn- und Schlaf-

räume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten anzuordnen. Sofern eine Anordnung al-

ler Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärmabgewandten Gebäudeseiten 

nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten 

zuzuordnen. Wohn-/Schlafräume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind 

wie Schlafräume zu beurteilen. 

6.2 Belüftung von Schlafräumen 

Für Schlafräume (darunter fallen auch Kinderzimmer sowie Wohn-/Schlafräume in Ein-

Zimmer-Wohnungen), die an Fassaden mit einem Beurteilungspegel im Nachtzeitraum 

von mehr als 46 dB(A) liegen, ist ein auch unter der Sicherstellung des hygienischen Min-

destluftwechsels ein ausreichender Schallschutz zu gewährleisten. Die Anforderung an 

die jeweilige Schalldämmung eines Schlafraums muss auch bei Aufrechterhaltung des 

hygienischen Mindestluftwechsels eingehalten werden. Da schallgedämmte Konstrukti-

onen wie Fenster und Türen für einen ausreichenden Schallschutz geschlossen bleiben 

müssen, sind die jeweiligen Schlafräume mit schallgedämmten Lüftungselementen aus-

zustatten, die einen ausreichenden Luftwechsel während der Nachtzeit sicherstellen. 

Durch einen Nachweis, dass in den Schlafräumen durch geeignete bauliche Schallschutz-

maßnahmen (z. B. besondere Fensterkonstruktionen, verglaste Vorbauten) ein Innen-

raumpegel bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der Nachtzeit nicht 

überschritten wird, kann auf die schallgedämmten Lüftungselemente verzichtet werden.  

6.3 Außenwohnbereiche 

Im Fall von geplanten Außenwohnbereichen muss je Wohneinheit zur Tageszeit (06.00 

bis 22.00 Uhr) mindestens ein wohnungszugehöriger Außenwohnbereich zur Verfügung 

stehen, in dem ein Beurteilungspegel von ≤ 62 dB(A) erreicht wird. 
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6.4 Nachweis und Reduktion im Baugenehmigungsverfahren 

Die Einhaltung der vorstehenden Festsetzungen zum Bebauungsplan ist im Baugeneh-

migungsverfahren durch einen fachgutachterlichen Nachweis zu erbringen. 

Wenn im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen wird, dass – insbesondere für Ge-

bäudeteile, die der maßgeblichen Lärmquelle gegenüber abgeschirmt oder abgewandt 

sind – geringere Schalldämm-Maße erforderlich sind, können Ausnahmen zu den hier 

getroffenen Festsetzungen zugelassen werden. 

7. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

7.1 Bepflanzung im Allgemeinen Wohngebiet 

Im allgemeinen Wohngebiet sind mindestens vier gebietsheimische Laubbäume mit ei-

nem Stammumfang von 10/12 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust 

gleichartig zu ersetzen. Alternativ sind pro Baum mindestens 5 gebietsheimische Sträu-

cher mit einer Pflanzgröße von mindestens 2xv, 60 - 100 cm zu pflanzen, zu pflegen und 

bei Abgang oder Verlust gleichartig zu ersetzen. Die Artenlisten im Anhang sind zu be-

achten. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Dachform und Dachneigung 

Im südwestlichen Bereich des allgemeinen Wohngebiets (WA) sind gemäß Planeintrag 

symmetrische Satteldächer mit einer Dachneigung von 25 – 55° zulässig. Im Bereich des 

WA zur Hauptstraße sind gemäß Planeintrag nur symmetrische Satteldächer mit Dach-

neigung von 40 – 55° zulässig. 

Im besonderen Wohngebiet (WB) sind gemäß Planeintrag symmetrische Satteldächer mit 

einer Dachneigung von 30 – 40° zulässig. 

1.2 Dachdeckung 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 
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1.3 Dachaufbauten 

Im besonderen Wohngebiet (WB) gemäß Planeintrag gilt:  

Die Summe der Gesamtbreite aller Gauben auf jeder Gebäudeseite darf nicht mehr als 

2/3 der darunter liegenden Wandlänge des Hauptgebäudes betragen. Unterbrechungen 

der Trauflinie durch Dachaufbauten, Zwerchgiebel, Dacheinschnitte etc. sind unzulässig. 

1.4 Fassaden 

Grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Farben sind mit Ausnahme 

von Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

3. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind unzulässig. 

4. Stellplatzverpflichtung für Wohnungen 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 

Im WA wird die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) eingeschränkt:  

− Für Wohnungen bis 50 m² Wohnfläche sind mindestens 0,1 Kfz-Stellplätze nachzu-

weisen. 

− Für Wohnungen über 50 m² Wohnfläche ist mindestens 1,0 Kfz-Stellplatz nachzuwei-

sen. 

Im WB wird die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen (§ 37 Abs 1 LBO) auf 2 Kfz-Stell-

plätze pro Wohnung erhöht.  

III. HINWEISE 

1. Bodenfunde 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Be-

funde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbe-

hörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, 
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Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-

ten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der 

Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde 

mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist.  

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Si-

cherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 

Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kennt-

nis gesetzt werden. 

2. Altlasten 

Bei Hinweisen auf bodenfremde Auffüllungen und Materialien, lokale Verunreinigungen 

und/oder organoleptische Auffälligkeiten im anstehenden Untergrund, die im Zuge von 

Erdarbeiten, Erschließungsarbeiten und/oder bei generellen Eingriffen in den Untergrund 

auftreten, ist die zuständige Untere Bodenschutz- und Altlastenbehörde beim Landrats-

amt Rhein-Neckar-Kreis unverzüglich zu verständigen. Maßnahmen zur Erkundung, Sa-

nierung und Überwachung sind bei Bedarf zuzulassen. Gegebenenfalls erforderliche 

Sanierungsmaßnahmen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu vollziehen. 

3. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach 

§ 1 BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflan-

zenresten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz 

vor Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene 

Bodenverdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

4. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
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Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

5. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

6. Baufeldräumung und Gehölzrodung 

Im Vorfeld der Erschließung und Bebauung sind alle Gehölze in den künftigen Baufeldern 

im Winterhalbjahr (01.10. bis 28.02.) zu fällen bzw. auf den Stock zu setzen. Holz, Astwerk 

und Schnittgut sind unverzüglich abzuräumen.  

Der Abbruch von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen erfolgt ebenfalls im Winterhalbjahr. Al-

ternativ können betroffene Gebäude bzw. Gebäudeteile unmittelbar vor dem Abbruch 

von Fachkundigen auf aktuelle Bruten überprüft werden. Ein Abbruch darf dann erst 

stattfinden, wenn sichergestellt ist, dass derzeit keine Vögel am jeweiligen Gebäude brü-

ten.  

Alle Bauflächen sind im Vorfeld von Baumaßnahmen vom Beginn der Vegetationsperiode 

an bis zum Baubeginn alle zwei Wochen zu mähen. Damit wird sichergestellt, dass Bo-

denbrüter in der krautigen Vegetation keine Nester anlegen. 

Auf § 44 Bundesnaturschutzgesetz wird verwiesen. 

7. Regenwasserzisternen 

Der Einbau von Regenwasserzisternen muss durch eine anerkannte Fachfirma erfolgen. 

Der Betrieb der Regenwasserzisterne muss dem Gesundheitsamt und dem Wasserver-

sorger gemeldet werden. Dies gilt nur für Regenwasserzisternen, aus denen zur Nutzung 

innerhalb von Gebäuden in ein Brauchwassernetz eingespeist wird. 

Auf die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) und das DVGW Regelwerk W 400-1-

Technische Regeln Wasserverteilungsanlagen wird hingewiesen. 

Bei der Nutzung von Regenwasser ist das Arbeitsblatt DBVW Technische Regel Arbeits-

blatt W555 zu beachten. 
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8. Starkregenereignisse 

Es wird darauf hingewiesen, dass im Geltungsbereich Überflutungen in Folge von Starkre-

genereignissen nicht auszuschließen sind, so dass bei Realisierung von Gebäudeteilen 

unterhalb der angrenzenden Straßenoberkante das Thema Hochwassersicherheit / 

Starkregenmanagement bei der Planung zu berücksichtigen ist. Beim Nachweis der 

Überflutungssicherheit gelten die DIN EN 752 sowie die DIN 1986-100. 

Zur Schadensbegrenzung bei außergewöhnlichen Ereignissen kommt dem gezielten Ob-

jektschutz im öffentlichen und privaten Bereich in Ergänzung zu temporärer Wasseran-

sammlung auf Frei- und Verkehrsflächen und schadensfreier Ableitung im Straßenraum 

vorrangig Bedeutung zu. In diesem Zusammenhang ist das Merkblatt DWA-M 119 zu 

beachten. 

9. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 

10. Vogelschutz 

Für größere Glasfronten ab 8 m² soll durch geeignete Maßnahmen Vogelschlag vermie-

den werden. Empfohlen wird in diesem Zusammenhang die Berücksichtigung der Bro-

schüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ 

(https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf). 

11. Wasserhaushaltsbilanz 

Eine ausgeglichene Wasserhaushaltsbilanz ist anzustreben. Damit sollen dem ursprüng-

lichen unbebauten Zustand möglichst nahekommende Abfluss-, Verdunstung- und Ver-

sickerungswerte von Niederschlagswasser angestrebt werden. Mit einer 

naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftung kann der Hitze und der Trockenheit 

besser vorgebeugt werden. 

Um eine Veränderung der Wasserhaushaltsbilanz auf dem Grundstück möglichst gering-

zuhalten, werden in Anlehnung an das DWA-M 102-4 folgende Maßnahmen empfohlen: 

• Rückbau undurchlässiger Flächen zur Minderung des Direktabflusses und Erhöhung 

der Grundwasserneubildung 

• Verwendung wasserdurchlässiger Beläge bei Oberflächenbefestigungen (Zuwegun-

gen, Pkw-Stellplätze, Einfahrt, Terrassen) zur Erhöhung der Versickerung 

• Begrünung von Freiflächen, Dachflächen oder Gebäudefassaden zur Minderung des 

Direktabflusses und Erhöhung der Verdunstung 

• Anpflanzung von Bäumen und Gehölzen zur Erhöhung der Verdunstung 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Glasbroschuere_2022_D.pdf
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• Nutzung von Regenwasser zur Minderung des Direktabflusses und Erhöhung der 

Verdunstung 

12. Vermeidungsmaßnahme autochtone Mauereidechsen 

Die abzubrechenden Gebäude werden im Winterhalbjahr bis spätesten 28.02. bis auf die 

Grundmauern (ca. 1,00 m über Grund) abgebrochen. Dabei ist ein Befahren der Boden-

platten (wo vorhanden) soweit möglich zu vermeiden. Alles Abbruchmaterial wird sorg-

fältig aus der Fläche geräumt, sodass eine möglichst übersichtliche und nur noch mit den 

Grundmauern bestandene Fläche verbleibt.  

Die Gehölze werden im Winterhalbjahr bodennah auf den Stock gesetzt, alle Flächen 

möglichst kurz gemäht. Aller Unrat und sonstige in den Gärten herumliegende Struktu-

ren, die nicht als Überwinterungsquartier in Frage kommen, werden sorgfältig abge-

räumt.  

Bei geeigneter Witterung werden im Zeitraum von Anfang März bis Anfang April zu-

nächst drei Begehungen durch einen Fachkundigen vorgenommen, der die angetroffe-

nen Mauereidechsen erfasst und die anzulegenden Ersatzhabitate (s. Fachbeitrag 

Artenschutz) umsetzt. Werden bei der letzten Begehung noch Mauereidechsen festge-

stellt, sind weitere Begehungen durchzuführen, bis bei zwei aufeinanderfolgenden Ter-

minen keine Nachweise mehr gelingen. 

Im Anschluss erfolgt der weitere Abbruch der Grundmauern und der Bodenplatten/Fun-

damente unter Begleitung eines Fachkundigen, der/die ggf. noch auftauchende Mauer-

eidechsen erfasst und zu den Ersatzhabitaten verbringt. In diesem Zuge werden auch die 

Wurzelstöcke der Gehölze gezogen und die oberste Bodenschicht im Baufeld unter Be-

gleitung Fachkundiger abgezogen.  

Zum Abschluss der Arbeiten sollte das Baufeld möglichst eben und ohne jegliche Ver-

steckstrukturen sein. Bis zu einem Baubeginn sind die Flächen regelmäßig zu mähen, um 

das Aufkommen von Vegetation und das Wiedereinwandern von Reptilien auszuschlie-

ßen. Bei Bedarf (länger brachliegende Baufelder) sind zu den umliegenden Gärten Rep-

tilienzäune zu stellen. 

13. Vermeidungsmaßnahme allochtone Mauereidechsen 

Die abzubrechenden Gebäude werden im Winterhalbjahr bis spätesten 28.02. bis auf die 

Grundmauern (ca. 1,00 m über Grund) abgebrochen. Dabei ist ein Befahren der Boden-

platten (wo vorhanden) soweit möglich zu vermeiden. Alles Abbruchmaterial wird sorg-

fältig aus der Fläche geräumt, sodass eine möglichst übersichtliche und nur noch mit den 

Grundmauern bestandene Fläche verbleibt.  

Die Gehölze werden im Winterhalbjahr bodennah auf den Stock gesetzt, alle Flächen 

möglichst kurz gemäht. Aller Unrat und sonstige in den Gärten herumliegende Struktu-

ren, die nicht als Überwinterungsquartier in Frage kommen, werden sorgfältig abge-

räumt.  
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Bei geeigneter Witterung werden im Zeitraum von Anfang März bis Anfang April zu-

nächst drei Begehungen durch einen Fachkundigen vorgenommen, der die angetroffe-

nen Mauereidechsen erfasst und in Flächen außerhalb der Baufelder verbringt. Werden 

bei der letzten Begehung noch Mauereidechsen festgestellt, sind weitere Begehungen 

durchzuführen, bis bei zwei aufeinanderfolgenden Terminen keine Nachweise mehr ge-

lingen.  

Im Anschluss erfolgt der weitere Abbruch der Grundmauern und der Bodenplatten/Fun-

damente unter Begleitung eines Fachkundigen, der/die ggf. noch auftauchende Mauer-

eidechsen erfasst und aus den Baufeldern verbringt. In diesem Zuge werden auch die 

Wurzelstöcke der Gehölze gezogen und die oberste Bodenschicht im Baufeld unter Be-

gleitung Fachkundiger abgezogen.  

Zum Abschluss der Arbeiten sollte das Baufeld möglichst eben und ohne jegliche Ver-

steckstrukturen sein. Bis zu einem Baubeginn sind die Flächen regelmäßig zu mähen, um 

das Aufkommen von Vegetation und das Wiedereinwandern von Reptilien auszuschlie-

ßen. Bei Bedarf (länger brachliegende Baufelder) sind zu den umliegenden Gärten Rep-

tilienzäune zu stellen. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste: Verwendung gebietsheimischen Gehölzen 
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Empfohlene Saatgutmischungen 

Bereich Saatgutmischung 

Flachdächer 

Dachbegrünung aus gebietsheimi-

schen Gräsern und Kräutern oder 

Sedum-Sprossen, z.B. von Rieger-

Hofmann oder vergleichbares Saat-

gut 

 

Für die Einsaaten ist Saatgut gesicherter Herkunft aus dem Produktionsraum „Westdeut-

sches Berg- und Hügelland“ aus dem Ursprungsgebiet „Hessisches Bergland“ zu verwen-

den.  
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